
1

STANDORTBROSCHÜRE

EXWOST-MODELLVORHABEN 
GEWERBEPARK MITTE 
ORANIENBURG



2 32 3

STANDORT BROSCHÜRE
GEWERBEPARK MITTE
ORANIENBURG

DAS PROJEKTGEBIET

WAS IST EXWOST?

ANLASS DES MODELLVORHABENS 

DER BEBAUUNGSPLAN „SACHSENHAUSENER STRAßE“

DIE ERSCHLIEßUNGSSTRAßE - FLUCH ODER SEGEN?

DAS GEBIETSMANAGEMENT UND SEINE AUFGABEN

ZOOM INS GEBIET 

GEWERBEHOFWORKSHOP

ERGEBNISSE

Gefördert im Rahmen des Forschungsprogramms „Experimenteller Wohnungs- und Städtebau 
(ExWoSt)“  Das Forschungsprogramm „ExWoSt“ ist ein Programm des Bundesministeriums 
für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) und wird vom Bundesinstitut 
für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung 
(BBR) betreut.

Impressum

Herausgeber: 
Stadt Oranienburg
Stadtplanungsamt
Dezernat III - Stadtentwicklung
Schloßplatz 1 | Haus II
16515 Oranienburg 

Amtsleitung | Christian Kielczynski
Tel: (03301) 600 753
Mail: kielczynski@oranienburg.de

Auftragnehmer:
LOKATION:S
Partnerschaft für Standortentwicklung
Liepe+Wiemken Dipl. -Ingenieure
Sanderstraße 29/30
12047 Berlin
Tel.: 030.49905180
mail@lokation-s.de

Bearbeiter:
Tina Steinke, Lea Ouardi, Torsten Wiemken

Quellen:
S.8-10: BBSR-Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (Hg.) 2016: Nachhaltige Entwicklung
von Gewerbegebieten, in: Ex-Wost-Information 49/1 - 04/2016, S. 4-5.
Alle Bilder LOKATION:S, außer S.5, S.25 Planergemeinschaft, Luftbilder: Bing.com
Icons und Piktogramme: Stand: Dezember 2018

Gefördert im Rahmen des Forschungsprogramms „Experimenteller Wohnungs- und Städtebau 
(ExWoSt)“  Das Forschungsprogramm „ExWoSt“ ist ein Programm des Bundesministeriums 
für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) und wird vom Bundesinstitut 
für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung 
(BBR) betreut.



4 54 5

*Liebe Unternehmerinnen und Unternehmer,

Oranienburg wächst in einer Geschwindigkeit, die unsere Stadt noch nicht kannte.
So müssen wir uns ganz neuen Herausforderungen stellen: Wohnraum oder Kitaplätze
müssen neu geschaffen werden, die verkehrliche Dichte steigt und Flächen
werden teurer, wenn sie überhaupt noch verfügbar sind. Dabei möchte ich aber auch
betonen, dass uns damit Luxusprobleme belasten. Oranienburg ist eben gefragt.

Deshalb müssen wir uns Gedanken darüber machen, wie wir bestehende Flächen
aufwerten, natürlich auch Gewerbefl ächen. Einer der Ansätze ist das ExWoSt-Modell-
vorhaben »Aktivierung und Qualifi zierung des Gewerbeparks Mitte«. Die Lage
des historischen Gewerbestandortes ist zentral, dafür birgt er aber auch viel Potential
etwa hinsichtlich der Neuordnung von Grundstücksgrenzen oder der Beseitigung von
Altlasten. Gemeinsam mit allen Akteuren vor Ort, wollen wir den begonnenen Weg
fortsetzen und den Standort entwickeln, um sein Potential zu heben. Es lohnt sich.

Alexander Laesicke
Bü rgermeister der Stadt Oranienburg

Hans-Joachim 
Laesicke
Bürgermeister Oranienburg

VORWORT

Bürgermeister OranienburgBild: Matthias Jurisch, Stadt Oranienburg

Alexander 
Laesicke
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DIE GRÜNE STADT AN DER HAVEL ZÄHLT ZU DEN 
BELIEBTESTEN TOURISTISCHEN ZIELEN IM LAND 
BRANDENBURG.

*

45.500EINWOHNER
 
  

ARBEITSLOSENQUOTE VON  4,6%  
 

ÜBER 1.700 KLEINE UND MITTLERE BETRIEBE

STANDORTORANIENBURG

TEIL DES REGIONALEN 
WACHSTUMSKERNS

ORANIENBURG-
HENNIGSDORF-VELTEN
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Was ist ExWost?
Ausgangslage und Problemstellung
Viele Jahre konzentrierte sich die Ansiedlungspolitik der Kommunen auf die Erschließung neuer Ge-
werbestandorte. Diese lockten mit günstiger Erschließung, bedarfsorientierten Grundstücksgrößen und  
-zuschnitten sowie großer Gestaltungsfreiheit auch viele Betriebe aus bestehenden, innerstädtischen Ge-
werbegebieten an. Eine stetig zunehmende Flächeninanspruchnahme an den Siedlungsrändern durch 
Industrie und Gewerbe ist die Folge. In vielen Ballungsräumen stoßen weitere Flächenausweisungen in-
zwischen auf umweltrechtliche Grenzen und gesellschaftliche Widerstände. Hier setzte das ExWost-For-
schungsfeld „Nachhaltige Entwicklung von Gewerbegebieten im Bestand“ an, das den Fokus auf die 
Bestandsgebiete in integrierten Lagen legt. Der Blick geht dabei auf:

 Gewerbe-/ Industriegebiete mit großbetrieblichen Strukturen

 Gewerbegebiete mit überwiegend kleinen bis mittleren Gewerbebetrieben und Handwerk

 Gewerbemischgebiete mit unterschiedlichen Gewerbearten und heterogenen Strukturen

 
Die Gewerbebestandsgebiete aus den 1960er bis 1980er Jahren sind zumeist am Ende ihres ersten 
Entwicklungszyklus angelangt. Sie weisen Nutzungskonflikte, Engpässe in der Flächenverfügbarkeit wie 
auch Leerstände bzw. Mindernutzungen auf. Zudem führen Umweltbelastungen, Modernisierungsrück-
stände, Mängel in der Freiraumgestaltung, Defizite in der Verkehrserschließung etc. oftmals dazu, dass 
die Bestandsgebiete ihre Funktion und Rolle im kommunalen und regionalen Zusammenspiel der Gewer-
bestandorte nicht mehr angemessen erfüllen können.

Zielsetzung und Forschungsleitfragen
Das übergeordnete Ziel des Bundes besteht in einer wirtschaftlich zukunftsfähigen, sozial- und umwelt-
verträglichen Entwicklung der Gewerbegebiete. Mit dem ExWoSt-Forschungsfeld „Nachhaltige Weiter-
entwicklung von Gewerbegebieten“ greift der Bund die beschriebenen Herausforderungen auf. Von be-
sonderem Erkenntnisinteresse ist dabei, wie die städtebauliche Erneuerung von Gewerbegebieten über 
die Verbesserung stadträumlicher Bedingungen hinaus zugleich zur Umwelt- und Klimaverträglichkeit 
beitragen kann. In diesem Sinne wurden in den neun Modellvorhaben städtebauliche und verfahrens-
bezogene Ansätze entwickelt, praktisch erprobt und ausgewertet. Die Durchführung der städtebaulichen 
Modellvorhaben diente letztlich dem Zweck, auf Basis realer Praxiserfahrungen die Forschungsleitfragen 
zu beantworten. 

DIE 9 MODELLVORHABEN IN DEUTSCHLANDDie neun Modellvorhaben 
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Was wird erforscht?
Auf Basis der Erkenntnisse aus den städtebaulichen Modellvorhaben sowie begleitender Recherchen 
zur Städtebaupraxis sollen folgende Forschungsleitfragen beantwortet werden:

… zu Ausgangslagen, Perspektiven und Bedeutung von Gewerbegebieten
Wie sind die Entwicklungsperspektiven bestehender Gewerbegebiete; worin bestehen die 
wesentlichen Defi zite sowie Potentiale?

… zu Handlungs- und Kooperationsansätzen
Welche betrieblichen, baulichen, verkehrlichen, technischen und organisatorischen Maßnah-
men sind geeignet, die Weiterentwicklung von Gewerbegebieten voranzutreiben?

Wie ist die nachhaltige Weiterentwicklung von Gewerbegebieten in Analysen, Konzepte und 
Strategien der Gesamtstadt und der Region einzubinden?

… zu Wirkungen, Hemmnissen und Erfolgsfaktoren
Welchen Nutzen haben die Unternehmen, die Kommunen und andere Betroffene von Auf-
wertungsstrategien im Rahmen einer nachhaltigen Weiterentwicklung von Gewerbegebieten?

… zu Konsequenzen für die städtebauliche Praxis und Politik
Welche Konzepte, Maßnahmen und Verfahren sind auf andere Projekte der nachhaltigen 
Weiterentwicklung von Gewerbegebieten übertragbar?

EXWOST ORANIENBURG IN ZAHLEN

€

LOKALE FORSCHUNGSASSISTENZ & GEBIETSMANAGEMENT
LOKATION:S - TORSTEN WIEMKEN, LEA OUARDI
PARTNERSCHAFT FÜR STANDORTENTWICKLUNG
SANDERSTRASSE 29/30
12047 BERLIN
TEL.: 030.49 90 51 80
EMAIL.: MAIL@LOKATION-S.DE

ZEITRAUM
DEZEMBER 2015 - DEZEMBER 2018

FÖRDERSUMME BUND
150.000 € BRUTTO

KOORDINATION & STEUERUNG MODELLVORHABEN
STADTPLANUNGSAMT ORANIENBURG
SCHLOSSPLATZ 1
16515 ORANIENBURG

CHRISTIAN KIELCZYNSKI
TEL.: (03301) 600 753
EMAIL: KIELCZYNSKI@ORANIENBURG.DE

LEISTUNGEN
1. HANDLUNGSFELD – STÄDTEBAULICHE UND
WIRTSCHAFTLICHE ERNEUERUNG
 
2. HANDLUNGSFELD - GEWERBEGEBIETSMANAGEMENT 
UND AUFBAU VON KOOPERATIONSSTRUKTUREN
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Das Projektgebiet

Größere Lager- und Produktionshallen 
sowie ein Bürokomplex aus der 2. Hälfte 
des 20. Jahrhunderts 

Das Gewerbegebiet Sachsenhausener Stra-
ße, nun Gewerbepark Mitte, liegt nördlich des 
Oranienburger Stadtzentrums. In dem rund 
41 ha großen Gebiet sind kleinteilige, ein-
geschossige Klinkerbauten und Schuppen 
ebenso zu fi nden, wie größere Lager- und 
Produktionshallen sowie ein Bürokomplex. 
Auf den Flächen waren zu Projektbeginn 53 
Unternehmen ansässig. Neben mehreren 
kleinteiligen Dienstleistungsunternehmen, 
dienstleistungsnahen Handwerksbetrieben, 
zwei Autohäusern, einigen kleinen Werk-
stätten, Reifen- und Fahrzeughändlern und 
Großhandelseinrichtungen (Bau- und Sani-
tärbedarf), handelte es sich hierbei auch um 
größere produzierende Unternehmen aus 
den Bereichen Metallverarbeitung (METAG) 
und Fahrzeugbau (Strehlow) sowie bis Ende 
des Jahres 2016 Kunststoff/ Chemie (Pneu 
Laurent). Erhebliche Teile des Gebiets wa-
ren jedoch bereits zu Projektbeginn von Un-
ternutzungen und Leerständen geprägt.
Die Erschließung erfolgt für einen Großteil 
der Grundstücke und der dort ansässigen 
Nutzung direkt über die Sachsenhausener 
Straße. Durch verschiedene Verkäufe hat 
sich seit den 1990er Jahren eine kleinteili-
gere Eigentümerstruktur herausgebildet. 
Durch die Verkäufe von Teilfl ächen sind 
neue Probleme in der Erschließung sowie 
der Ver- und Entsorgung einzelner Flächen 
entstanden. 
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Das Modellvorhaben
Ziel der Stadt Oranienburg war und ist es, den Gewerbepark Mitte einerseits im Bestand zu sichern, 
aber auch unter- bzw. fehlgenutzte Flächen im Bestand für die Unternehmensentwicklung von Be-
standsunternehmen und die Ansiedlung neuer Unternehmen zu profilieren und zu aktivieren. Das 
Modellvorhaben sollte dabei aufzeigen, wie künftig Flächenbedarfe verstärkt durch Innenentwicklung 
gedeckt werden können. Das Gewerbegebiet soll insgesamt – auch aufgrund seiner zentralen Lage 
im Stadtgefüge – attraktiver gestaltet und als „modernes“, zusammenhängendes Gewerbegebiet 
wahrnehmbar werden.

Im Rahmen einer Analyse der bestehenden technischen Infrastrukturen sowie der gesicherten und 
fehlenden Wege- und Leitungsrechte für die verschiedenen Flurstücke im Gewerbegebiet wurde deut-
lich, dass sich die Erschließungssituation nur durch die Errichtung zusätzlicher öffentlicher Straßen 
grundlegend verbessern lässt, u.a. da die Stadtwerke Oranienburg als Leitungsträger nur öffentliche 
Straßen erschließen und nicht auf Privatgrundstücken aktiv werden. In dem parallel zum ExWoSt-Mo-
dellvorhaben aufgestellten Bebauungsplan wurde daher eine neue öffentliche Erschließung des Teil-
bereichs westlich der Sachsenhausener Straße aufgenommen. 
Der in Aufstellung befindliche Bebauungsplan (Offenlegung erfolgt voraussichtlich Ende 2018) bildet 
die planerische Grundlage für weitere Schritte zur Neuordnung des Gebiets und zur Verbesserung 
der Erschließung. Die Eigentümer wurden im Rahmen des kooperativen Verfahrens frühzeitig in die 
Planungen zur erforderlichen Neuerschließung eingebunden und stehen dem Vorhaben grundsätz-
lich positiv gegenüber. Zudem wurde eine Umlegungsstudie in Auftrag gegeben, die Vorschläge zur 
Neuordnung der Grundstücke in Vorbereitung auf ein mögliches Umlegungsverfahren entwickeln soll.

Die Standortanalyse der Nachfragesituation sowie auch die Flächengesuche, die die Stadt Oranien-
burg innerhalb der vergangenen Jahre erreicht haben, zeigen einerseits eine kleinteilige Nachfrage 
nach Büro-, Produktions- und Lagerflächen sowie andererseits eine Nachfrage nach größeren Logis-
tikflächen. Gerade für kleinteilige Nutzungen sind Teile des vorhandenen Gebäudebestands (Produk-
tions- und Lagerhallen, aber auch Büroflächen) durchaus geeignet. Diese Nutzungen suchen zudem 
verstärkt nach zentraler gelegenen Standorten, die auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln aus dem 
benachbarten Berlin gut zu erreichen sind. Daher wurde im Rahmen des Modellvorhabens auch die 
bereits seit längerer Zeit in Oranienburg bestehende Idee eines (Handwerker-)Gewerbehofs gemein-
sam mit interessierten Eigentümern ausdifferenziert.

PROJEKTDETAILS

€

DURCHFÜHRUNG
LOKATION:S - TORSTEN WIEMKEN, IRINA WÖHL

ZEITRAUM
DEZEMBER 2015 - DEZEMBER 2018

PROJEKTVOLUMEN
135.000€ BRUTTO

AUFTRAGGEBER
STADTPLANUNGSAMT ORANIENBURG
SCHLOSSPLATZ 1
16515 ORANIENBURG

CHRISTIAN KIELCZYNSKI
TEL.: (03301) 600 753
EMAIL: KIELCZYNSKI@ORANIENBURG.DE

LEISTUNGEN
1. HANDLUNGSFELD – STÄDTEBAULICHE UND
WIRTSCHAFTLICHE ERNEUERUNG
 
2. HANDLUNGSFELD - GEWERBEGEBIETSMANAGEMENT 
UND AUFBAU VON KOOPERATIONSSTRUKTUREN

Gewerbepark Mitte
Gewerbliche Nutzungsstruktur
Stand: 2015
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Die Projektbausteine des 
Modellvorhabens

 

Städtebauliche und 
wirtschaftliche 
Erneuerung

Baustein 1

Baustein 2

 

Gewerbegebiets-
management sowie 
Aufbau von Koopera-
tionsstrukturen

Erarbeitung einer 
Ansiedlungsstrategie

Entwicklung eines 
(Handwerker)Gewer-
behofs

Vorschläge zur Neu-
ordnung und Nach-
verdichtung des Ge-
bietes

Leitfäden zur Über-
windung von Ansied-
lungshindernissen 
(Kampfmittel, Altlas-
ten)

Erarbeitung von An-
sätzen einer umwelt-
gerechteren verkehr-
lichen Erschließung 
und Mobilität

Aufbau eines Gewer-
befl ächenmanage-
ments

 

Gemeinsame 
Marketingaktionen
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Weiterführung Stadt 
Oranienburg mit Bebau-
ungsplan, Umlegungs-
studie + Errichtung 
Erschließungsstraße

Baustein 2 als Impuls für 
Vernetzung +
EigeninitiativeZA
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www.oranienburg.de/
Städtebau-Wirtschaft/
Stadtentwicklung/Pro-
gramme/ExWost
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Gewerbegebietsmanagement PROJEKTDETAILS  

€

DURCHFÜHRUNG
LOKATION:S - TORSTEN WIEMKEN, IRINA WÖHL

ZEITRAUM
DEZEMBER 2015 - DEZEMBER 2018

PROJEKTVOLUMEN
135.000€ BRUTTO

AUFTRAGGEBER
STADTPLANUNGSAMT ORANIENBURG
SCHLOSSPLATZ 1
16515 ORANIENBURG

CHRISTIAN KIELCZYNSKI
TEL.: (03301) 600 753
EMAIL: KIELCZYNSKI@ORANIENBURG.DE

LEISTUNGEN
1. HANDLUNGSFELD – STÄDTEBAULICHE UND
WIRTSCHAFTLICHE ERNEUERUNG
 
2. HANDLUNGSFELD - GEWERBEGEBIETSMANAGEMENT 
UND AUFBAU VON KOOPERATIONSSTRUKTUREN

Der Aufbau eines Gewerbegebietsmanagements sollte die Voraussetzungen für eine 
aktive Begleitung der Eigentümer und ansässigen Unternehmen während des gesam-
ten Standortentwicklungsprozesses schaffen. Ziel war es, eine erste Anlaufstelle sowie 
einen zentralen Ansprechpartner im Gebiet einzurichten, der neben der Aktivierung, 
Beratung und Unterstützung der Eigentümer und Gewerbebetriebe, vor allem auf den 
Aufbau von langfristig tragfähigen Kooperationsstrukturen innerhalb des Gebiets 
hinwirken sollte. Zudem war vorgesehen, dass das Gebietsmanagement, in Abstimmung 
mit der Stadtverwaltung, eine aktive Öffentlichkeitsarbeit zur Information der verschie-
denen Akteursgruppen sowie der Bewohnerinnen und Bewohner über das Projekt und 
seine Ziele, anstehende Veranstaltungen sowie aktuelle Maßnahmen und Ergebnisse 
vornehmen sollte.

Zu den fortlaufenden Aufgaben des Gebietsmanagements gehörten bedarfsorientierte 
Austauschgespräche mit den verschiedenen Eigentümern zu den Entwicklungs-
perspektiven für ihre Grundstücke sowie zu möglichen Aktivierungsstrategien und 
Unterstützungsbedarfen. Darüber hinaus erfolgte eine intensive Beratung einzelner 
Eigentümer insb. zur Herstellung von Kampfmittelfreiheit als zentrale Voraussetzung für 
eine zukünftige Entwicklung der Flächen (Nutzungsänderungen, Baugenehmigungen 
etc.). Vor allem mit einigen Schlüsseleigentümern wurde an konkreten Strategien zur 
Erlangung der Kampfmittelfreiheit, aber auch zur Neuordnung von Grundstücksver-
hältnissen und –zuschnitten, der privatrechtlichen Sicherstellung der Erschließung sowie 
den Entwicklungsperspektiven für verschiedene Gebäude und Teilfl ächen gearbeitet.

Workshops mit Eigen-
tümern zum Vorentwurf 
Bebauungsplan

Leitfaden zur 
Kampfmittel-
befreiung

Standortprofi l des Gewer-
beparks Mitte im Regiona-
len Wachstumskern 
Oranienburg-Hennigs-
dorf-Velten 
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ZEITRAUM

Die Tätigkeiten des Gewerbege-
bietsmanagements in 3 Jahren 
ExWoSt „Nachhaltige Weiterent-
wicklung von Gewerbegebieten“ 
in Oranienburg

Bestandsaufnahme Pneu 
Laurent & Abstimmungsge-
spräche zur Gebietsentwick-
lung mit Unternehmern und 
Eigentümern

2016

Gewerbe-
gebiet wird 

ExWoSt-Mo-
dellvorhaben 

De
ze

m
be

r  

 2015

Auftakt zur 
Aufstellung 

eines Bebau-
ungsplans

Leitfaden zum Umgang mit 
Kampfmitteln im Rahmen der 
Erteilung von Baugenehmigun-
gen bzw. Genehmigungen von 
Nutzungsänderungen 

Juni 2017

Experten- und 
Ideenworkshop zur 
Entwicklung eines 
Handwerker-
gewerbehofs  

Dezember 2018

Mit Pneu Laurent Rei-
fen GmbH verlässt das 
größte Unternehmen 
den Standort

Ende 2016

Juni 2016

Eigentümer-
workshop für 
Bebauungs-
plan Aufstel-

lung

März 2017

Benennung des Gewerbe-
gebiets an der Sachsen-
hausener Straße „Gewer-
bepark Mitte“

Mitte 2017

Offenlegung 
Bebauungsplan & 
Studie zu einem mög-
lichen Umlegungs-
verfahren

Ende 2018/
Anfang 2019Identifi kation von Förder-

möglichkeiten für Errich-
tung einer neuen Erschlie-
ßungsstraße

Sommer 2017

Verhandlungen 
zum Flächen-
erwerb für Er-
schließungs-

straße 

2017/2018

Abstimmungsge-
spräche zu aktuel-
len Entwicklungs-
vorstellungen mit 
Eigentümern und 
Schlüsselakteuren

Studie zu einem mög-

2014/2015
Standortstu-
die des RWK 

O-H-V

Erarbeitung 
einer 

Umlegungs-
studie
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Bebauungsplan 112 „Gewerbegebiet Sachsenhausener Straße“

Grundlage: 
Standortstudie, Recherche, Analysen und Gespräche mit allen Akteuren

Übergeordnetes Ziel: 
Langfristige Sicherung / Entwicklung des Gebiets als Gewerbestandort sowie stagnierende 
Entwicklung des Gebietes aktiv vorantreiben

 Verfahren:

 Aufstellungsbeschluss (Herbst 2015) 
           Voraussetzungen für Sicherung und Überplanung des Gewerbegebiets 

 
 frühzeitige Beteiligung (Frühjahr 2017)
 parallel: Workshop mit Eigentümern und ansässigen Unternehmen mit 
 anschließenden Einzelgesprächen
 = dialogorientierte Vorgehensweise
 
 Satzungsbeschluss 
 (voraussichtlich bis Jahresende 2019)

 

Der Bebauungsplan
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Textliche Festsetzungen
gem. § 9 BauGB in Verbindung mit BauNVO und § 87 BbgBO

Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 Abs. 3 BauNVO)

1. In den eingeschrönkten Gewerbegebieten sind das Wohnen wesentlich stürende Betriebe und Anlagen 
sowie Lagerplötze nicht zulössig.

2. Im Geltungsbereich des Bebauungsplans sind Einzelhandelsbetriebe nicht zulössig. Hiervon unber–hrt 
bleiben Einzelhandelsbetriebe mit einer Verkaufsflöche von bis zu maximal 400 m² und 
Einzelhandelsbetriebe, die in einem unmittelbaren röumlichen und betrieblichen Zusammenhang mit 
Handwerksbetrieben und produzierenden Gewerbebetrieben stehen, deren Verkaufsflöche nicht mehr als 
10 von Hundert der mit dem Betriebsgeböude –berbauten Flöche einnimmt und keine der folgenden 
zentrenrelevanten Sortimente f–hren:

- medizinische und orthopödische Artikel,

- zoologischer Bedarf, lebende Tiere,

- B–cher, Papier, Schreibwaren, B–roorganisation,

- Kunst, Antiquitöten, Kunstgewerbe, Antiquariat,

- Bekleidung, Lederwaren, Schuhe,

- Unterhaltungselektronik, Computer, Elektrohaushaltswaren,

- Foto, Optik,

- Einrichtungszubehür (ohne Mübel), Haus- und Heimtextilien, Haushaltsgegenstönde,

- Musikalienhandel,

- Uhren, Schmuck,

- Spielwaren, Bastelbedarf,

- Sportartikel.

3. Im Geltungsbereich des Bebauungsplans sind Bordelle und bordellöhnliche Betriebe als Unterart der in 
§ 8 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO genannten Nutzungen nicht zulössig.

4. In den Gewerbegebieten GE1, GE3, GE4 und GE5 und dem eingeschrönkten Gewerbegebiet GEe2 sind 
die in § 8 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO genannten Tankstellen ausnahmsweise zulössig.

5. In dem Gewerbegebiet GE2 und den eingeschrönkten Gewerbegebieten GEe1 und GEe3 bis GEe6 sind 
die in § 8 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO genannten Tankstellen nicht zulössig. Hiervon unber–hrt bleiben 
Betriebstankstellen.

6. In den Gewerbegebieten GE1 bis GE5 sind die in § 8 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO genannten Anlagen f–r 
sportliche Zwecke nicht zulössig.

7. In den eingeschrönkten Gewerbegebieten GEe1 bis GEe6 sind die in § 8 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO 
genannten Anlagen f–r sportliche Zwecke ausnahmsweise zulössig.

8. In den Gewerbegebieten GE1 bis GE5 und den eingeschrönkten Gewerbegebieten GEe1 bis GEe4 sind 
die in § 8 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO genannten Anlagen f–r kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche 
Zwecke nicht zulössig.

9. In den eingeschrönkten Gewerbegebieten GEe5 und GEe6 sind die in § 8 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO 
genannten Anlagen f–r kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke ausnahmsweise 
zulössig.

10. Im Geltungsbereich des Bebauungsplans sind die in § 8 Abs. 3 Nr. 3 BauNVO genannten 
Vergn–gungsstötten nicht Bestandteil des Bebauungsplans.

Maü der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

11. In den eingeschrönkten Gewerbegebieten GEe1 bis GEe6 d–rfen bauliche Anlagen eine Hühe der 
Oberkante von 47,3 m –ber NHN nicht –berschreiten. In den Gewerbegebieten GE1 bis GE5 d–rfen 
bauliche Anlagen eine Hühe der Oberkante von 55,3 m –ber NHN nicht –berschreiten. Bezugspunkt ist 
die mittlere Hühenlage zur nöchstgelegenen Erschlieäungsstraäe.

12. Die festgesetzten Oberkanten baulicher Anlagen künnen f–r technische Aufbauten wie z. B. Schornsteine, 
L–ftungsrohre und Solaranlagen in den Gewerbegebieten bis zu einer Hühe der Oberkante von 57,8 m 
–ber NHN und in den eingeschrönkten Gewerbegebieten bis zu einer Hühe der Oberkante von 49,8 m 
–ber NHN –berschritten werden. Technische Aufbauten, deren Einhausung und Technikgeschosse sind 
mindestens 2,50 m von der darunterliegenden Geböudeauäenwand zur–ckzusetzen.

Straüenverkehrsfl–chen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

13. Die Einteilung der Straäenverkehrsflöche ist nicht Gegenstand der Festsetzung.

Geh- und Fahrrechte (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

14. Die Flöche GF1 ist mit einem Geh- und Radfahrrecht in einer Breite von 3,50 m zu belasten.

Immissionsschutz (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)
15. Im Gewerbegebiet sind auf den Teilflöchen GEe1 bis GEe6 und GE1 bis GE5 nur Betriebe und Anlagen 

zulössig, deren Lörmemissionen so weit begrenzt sind, dass die in der folgenden Tabelle 1 angegebenen 
Emissionskontingente LEK nach DIN 45691 weder tags (6 ‘ 22 Uhr) noch nachts (22 ‘ 6 Uhr) 
–berschritten werden:

Tabelle 1: Emissionskontingente

Teilflöche LEK, tags LEK, nachts

GEe1 57 42

GEe2 52 32

GEe3 55 33

GEe4 58 33

GEe5 65 43

GEe6 65 42

GE1 56 40

GE2 60 45

GE3 59 44

GE4 60 48

GE5 60 50

Diese Emissionskontingente beziehen sich auf eine richtungsunabhöngige Kontingentierung, bei der als 
maägebliche Immissionsorte die umliegenden Wohnbebauungen (Fürsterstraäe, Schreberweg, 
Wiesengrund, Chausseestraäe, An den Russenfichten, Am Aderluch, Rosenweg, Heidestraäe, 
Sachsenhausener Straäe) mit dem Schutzanspruch �Allgemeines Wohngebiet WA„ bzw. �Mischgebiet MI„ 
festgelegt wurden.

Das Vorhaben ist zulössig, wenn der Beurteilungspegel der Betriebsgeröusche der Anlage oder des 
Betriebes (beurteilt nach TA Lörm / 1998 unter Ber–cksichtigung der Schallausbreitungsverhöltnisse zum 
Zeitpunkt der Genehmigung) das nach DIN 45691, Abschnitt 5 f–r das Betriebsgrundst–ck berechnete 
Immissionskontingent oder einen Wert von 15 dB(A) unter dem maägeblichen Immissionsrichtwert (Nr. 
6.1. der TA Lörm) am maägeblichen Immissionsort im Einwirkungsbereich (Nr. 2.2 und 2.3. der TA Lörm) 
nicht –berschreitet (Relevanzgrenze).

16. Zum Schutz vor dem Straäen- und Schienenverkehrslörm der Sachsenhausener Straäe/Chausseestraäe

bzw. der Bahnstrecke 6088 m–ssen bei Errichtung, Änderung oder Nutzungsönderung von baulichen
Anlagen die Auäenbauteile schutzbed–rftiger Aufenthaltsröume der Geböude bewertete
Gesamtbauschalldömm-Maäe (erf. R’ w,ges) aufweisen, die nach der Norm DIN 4109-1; 2018
Schallschutz im Hochbau- Teil 1: �Min -destanforderungen„ und Teil 2: �Rechnerische Nachweise„  zu
berechnen sind mit der Gleichung: R“w,ges = La ‘ K Raumart

mit La = maägeblicher Auäenlörmpegel

mit KRaumart  = 30 DB f–r Aufenthaltsröume in Wohnungen

= 35 dB f–r B–roröume und Ähnliches

Dabei sind auch die l–ftungstechnischen Anforderungen durch den Einsatz von schallgedömmtem L–ftern 
in allen Bereichen mit maägeblichen Nacht-Auäenlörmpegeln >50 dB(A) zu ber–cksichtigen.

Der Nachweis der Erf–llung der Anforderungen ist im Baugenehmigungsverfahren zu erbringen. Dabei 
sind im Schallschutznachweis insbesondere die nach DIN 4109 geforderten Sicherheitsbeiwerte 
zwingend zu beachten.

Die zugrunde zu legenden maägeblichen Auäenlörmpegel (La) künnen auch dem Schallgutachten G 
37/2018 (06/2018) entnommen werden, das Bestandteil der Bebauungsplanunterlagen ist. Von diesen 
Werten kann abgewichen werden, wenn nachgewiesen wird, dass die im Schallgutachten zugrunde 
gelegten Ausgangsdaten nicht mehr zutreffend sind.

Gr�nordnerische Festsetzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)
17. Die Pflanzflöchen mit der Bezeichnung M1, M2, M3, M4, M5 und M6 sind unter Einbeziehung der 

vorhandenen Böume, Ströucher und sonstigen Bepflanzungen mit Laubgehülzen so zu bepflanzen, dass 
der Eindruck einer dichten Hecke entsteht. Die Bepflanzungen sind zu erhalten und bei Abgang 
nachzupflanzen. Die Verpflichtung zum Anpflanzen gilt nicht f–r Wege und Zufahrten. F–r die 
Anpflanzung sind Gehülze gemöä der Pflanzlisten 1 und 2 zu verwenden.

18. Innerhalb des üffentlichen Straäenlandes der Adolf-Mertens-Straäe ist eine beidseitige 
Straäenbaumpflanzung (Allee) mit Laubböumen in einem Pflanzabstand von 12 Metern vorzunehmen. 
F–r die Auswahl geeigneter Baumarten wird die Verwendung der aktuellen Fassung der 
GALK-Straäenbaumliste des Arbeitskreises Stadtböume der ’Deutschen Gartenamtsleiterkonferenz’ 
empfohlen.

19. Innerhalb des üffentlichen Straäenlandes der Planstraäen A und B ist jeweils eine einseitige 
Straäenbaumpflanzung mit Laubböumen in einem Pflanzabstand von 12 Metern vorzunehmen. F–r die 
Auswahl geeigneter Baumarten wird die Verwendung der aktuellen Fassung der GALK-Straäenbaumliste 
des Arbeitskreises Stadtböume der ’Deutschen Gartenamtsleiterkonferenz’ empfohlen.

20. Die Bebauung in den Gewerbegebieten GEe2 auf dem Flurst–ck 67/188, Flur 30, Gemarkung 
Oranienburg und GEe3 auf dem Flurst–ck 67/209, Flur 30, Gemarkung Oranienburg ist erst dann 
zulössig, wenn die jeweils erforderlichen Ersatzflöchen f–r den Biotopersatz und die Entsiegelung 
nachgewiesen und abgesichert sind (z.B. durch Vertrag, Grunddienstbarkeiten, Baulast). Die 
Ersatzflöchen f–r den �Trockenrasen„ sind im Verhöltnis 1:2, die hüherwertigen Staudenfluren und 
Biotope der krautigen Vegetation im GEe2 und GEe3 im Verhöltnis 1:1 und die Entsiegelungsflöchen im 
GEe2 und GEe3 im Verhöltnis 1:1 herzustellen. Dieses ist vor Baubeginn durch die untere 
Naturschutzbehürde zu bestötigen.

Nachrichtliche Übernahmen
1. Der Industrieschornstein der ehemaligen H–ttenwerke C. Wilhelm Kayser und Co. aus dem Jahr 1905 auf 

dem Grundst–ck der Sachsenhausener Straäe 29a ist in der amtlichen Denkmalliste des Landes 
Brandenburg vom 31.12.2015 als Denkmal mit der Dokumentnummer 09165114 gef–hrt.

2. Im Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt im Bereich des Flurst–cks 848 (teilweise) eine 
urgeschichtliche Siedlung, die in der amtlichen Denkmalliste des Landes Brandenburg vom 31.12.2015 
als Bodendenkmal mit der Dokumentnummer 701549 gef–hrt ist.

3. Die Flurst–cke 369/5, 369/10, 369/24, 369/25, 370/1, 470 und 471 der Flur 4 im nordüstlichen Teilbereich 
des Plangebiets liegen zum Schutz des Grundwassers im Einzugsbereich des Wasserwerks 
Oranienburg-Sachsenhausen innerhalb der weiteren Schutzzone III B. Die Verbote und 
Nutzungseinschrönkungen gem. § 3 der Verordnung zur Festsetzung des Wasserschutzgebietes f–r das 
Wasserwerk Oranienburg-Sachsenhausen vom 02.05.2012 (GVBl. II/12, [Nr. 39]) sind zu beachten.

4. Im Geltungsbereich des Bebauungsplans gelten die Bestimmungen der Satzung der Stadt Oranienburg 
–ber die Herstellung und die Beschrönkung notwendiger Stellplötze sowie –ber die Ablüsung von 

notwendigen Stellplötzen (2. Änderung vom 30.06.2010, mit Ergönzungen von 8/2012).

5. Im Geltungsbereich des Bebauungsplans gelten die Bestimmungen der Satzung zum Schutz des 
Baumbestands der Stadt Oranienburg (Baumschutzsatzung) vom 14.12.2010, zuletzt geöndert durch 
Satzung vom 11.12.2012.

Hinweis

1. Der Geltungsbereich des Bebauungsplans befindet sich in einem kampfmittelbelasteten Gebiet. Damit ist 
vor der Ausf–hrung von Erdarbeiten eine Kampfmittelfreiheitsbescheinigung des 
Kampfmittelbeseitigungsdienstes des Landes Brandenburg (KMBD) oder einer vom 
Grundst–ckseigent–mer/Vorhabentröger beauftragten Fachfirma vorzulegen, die zur Austragung aus dem 
Kampfmittelverdacht durch den KMBD f–hrt. Die Bestötigung –ber die Entlassung aus dem 

Kampfmittelverdacht durch den KMBD ist der Stadt vorzulegen. Antröge zur ßberpr–fung der konkreten 
Kampfmittelbelastung sind durch den Grundst–ckseigent–mer rechtzeitig vor Beginn von Baumaänahmen 
zu stellen.

2. Auf Flöchen, die den Status einer radiologischen Altlastverdachtsflöche haben, ist im Zusammenhang mit 
der Durchf–hrung von Arbeiten (einschlieälich Kampfmittelsuche) zu beachten, dass anfallendes 
Aushubmaterial (Bodenaushub, Bohrgut, Versiegelungsmaterial), das nicht am Herkunftsort verbleiben 
kann, als zu ber–cksichtigender R–ckstand den R–ckstandsregelungen der §§ 97 ff 
Strahlenschutzverordnung unterliegt.

3. Alle Verönderungen von Bodennutzungen wie z.B. die Errichtung von baulichen Anlagen, die Anlage oder 
Befestigung von Wegen, Verlegungen von Leitungen, umfangreiche Hecken- und Baumpflanzungen mit 
Pflanzgruben grüäer als 50 x 50 x 50 cm bed–rfen im Bereich des Bodendenkmals einer Erlaubnis (§ 9 
Abs. 1 Nr. 5 BbgDSchG). Sie ist bei der zustöndigen Unteren Denkmalschutzbehürde des Kreises 
Oberhavel zu beantragen (§ 19 Abs. 1 BbgDSchG) und wird im Benehmen mit dem Brandenburgischen 
Landesamt f–r Denkmalpflege und Archöologisches Landesmuseum erteilt (§ 19 Abs. 3 BbgDSchG). Alle 
Maänahmen sind dokumentationspflichtig (§ 9 Abs. 3 und Abs. 4 BbgDSchG). Erdeingriffe m–ssen 
archöologisch begleitet und entdeckte Bodendenkmale fachgerecht untersucht werden.

4. Bei Erdarbeiten dar–ber hinaus unvermutet entdeckte Bodendenkmale (Scherben, Knochen, Stein- und 
Metallgegenstönde, Steinsetzungen, Holz, Verförbungen etc.) sind unverz–glich der Unteren 
Denkmalschutzbehürde und dem Brandenburgischen Landesamt f–r Denkmalpflege und Archöologischen 
Landesmuseum anzuzeigen (§ 11 Abs. 1 und Abs. 2 BbgDSchG). Die aufgefundenen Bodendenkmale 
und die Entdeckungsstötte sind mindestens bis zum Ablauf einer Woche nach der Anzeige, auf Verlangen 
der Denkmalschutzbehürde in unveröndertem Zustand zu erhalten, in geeigneter Weise vor Gefahren f–r 
die Erhaltung zu sch–tzen (§ 11 Abs. 3 BbgSchG) und dem Brandenburgischen Landesamt f–r 
Denkmalpflege und Archöologischen Landesmuseum zu –bergeben (§ 11 Abs. 4 und § 12 BbgDSchG).
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Pflanzliste 1 � B–ume
Groükronige Baumarten
Acer platanoides Spitz-Ahorn
Acer pseudoplatanus Berg-Ahorn
Aesculus hippocastanum Rotbl–hende Kastanie
Betula pendula Sand-Birke
Carpinus betulus �fastigiata„ Hainbuche
Fraxinus excelsior ´diversifolia` Einblatt-Esche
Quercus petraea Trauben-Eiche
Quercus robur Stiel-Eiche
Tilia cordata Winter-Linde
Tilia platyphyllos Sommer-Linde
Tilia vulgaris Hollöndische Linde

Kleinkronige Baumarten
(bevorzugte Verwendung alter, regionaltypischer Sorten bzw. Wildformen):
Acer campestre Feldahorn
Corylus colurna Baum-Hasel
Crataegus laevigata �Pauls Scarlet„ Rotdorn
Crataegus monogyna Eingriffliger Weiädorn
Malus silvestris Holzapfel
Prunus avium Vogelkirsche
diverse Malus-, Pyrus- und Prunus-Arten Obstböume wie Apfel, Birne, Kirsche etc.
Prunus padus Gewühnliche Traubenkirsche
Pyrus pyraster Holzbirne
Sorbus intermedia Schwedische Mehlbeere
Sorbus aucuparia Eberesche
Sorbus aria Mehlbeere
Ulmus laevis Flatter-Ulme

Pflanzliste 2 � Str–ucher
Cornus mas Kornelkirsche
Cornus sanguinea Roter Hartriegel
Corylus avellana Haselnuss
Crataegus monogyna Eingriffliger Weiädorn
Crataegus laevigata Zweigriffliger Weiädorn
Euonymus europaeus Europ. Pfaffenh–tchen
Frangula alnus Faulbaum
Lonicera xylosteum Heckenkirsche
Rhamnus catharticus Kreuzdorn
Rhamnus frangula Faulbaum
Rosa canina agg. Hunds-Rose
Rosa corymbifera Busch-Rose
Salix caprea Sal-Weide
Salix viminalis Korbweide
Sambucus nigra Schwarzer Holunder
Viburnum opulus Gewühnlicher Schneeball

 parallel: Workshop mit Eigentümern und ansässigen Unternehmen mit 
 anschließenden Einzelgesprächen

Neue öffentliche Erschließungsstraßen (westlicher Teil) 

Verbesserung der verkehrlichen und technischen Erschließung der rückwärtigen 
Bereiche und somit Voraussetzungen für gewerbliche Entwicklung schaffen

Radwege entlang der Erschließungsstraße & Anbindung an Havelufer-Radweg -   
Verbesserung der radverkehrlichen Erreichbarkeit 

Individuelle Absprachen zw. Unternehmen und Eigentümern - Flächentausch und 
-erwerb zur Arrondierung bzw. Bereinigung der Grundstücke
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Die Erschließungsstraße

ZEITRAUM

Im Bebauungsplan ist unter anderem eine neue Erschließungs-
straße festgesetzt, um die verkehrliche Erschließung insbe-
sondere der im rückwertigen Bereich des Gebiets gelegenen 
Grundstücke zu verbessern.

Durch zahlreiche Verkäufe seit den 1990er Jahren hat sich mit der Zeit eine 
kleinteilige Eigentümerstruktur herausgebildet, die zu Problemen der Erschlie-
ßung und der Ver- und Entsorgung führt (derzeit Erschließung zum Teil nur über 
Grundstücke Dritter oder private Erschließungsstraßen gegeben).
Eine Verbesserung der Situation ist nur durch die Errichtung zusätzlicher öffent-
licher Straßen möglich, die zugleich zu einer Verbesserung der Investitionsvor-
aussetzungen führt.

Um eine zeitnahe Herstellung der neuen Erschließung zu ermöglichen, 
führte das Gewerbegebietsmanagement Gespräche mit Eigentümern der 
betroffenen Grundstücke, mit dem Ziel eines freihändigen Erwerbs der nötigen 
Flächen durch die Stadt Oranienburg.
Parallel dazu wird ein Umlegungsverfahren für den Zeitraum nach Offenlegung 
des Bebauungsplans geprüft, um eine grundlegende Neuordnung der Grund-
stückszuschnitte zu erreichen.
Seit Herbst 2018 erarbeitet die Stadt eine Umlegungsstudie dessen Ergebnisse 
Anfang 2019 vorgestellt werden. Sollte es keine Einigung im Sinne einer freiwil-
ligen Umlegung geben, wird die Neuordnung der Grundstücksverhältnisse der 
Flächen durch ein gesetzliches Umlegungsverfahren angestrebt. Der Flächen-
erwerb konnte nicht schnell genug abgeschlossen werden, sodass kein Bau der 
Straße bis Ende der Förderperiode erfolgen konnte.

ZEITRAUM
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 Ideen- und Expertenworkshop zur 
Gewerbehofentwicklung Oranienburg

 
Der Ideen- und Expertenworkshop im Dezember 2018 im 
Oranienwerk bildet den Auftakt zur Gewerbehofentwicklung 
in Oranienburg

Der Workshop bildete den erfolgreichen Auftakt zu den anstehenden Planun-
gen und Vorbereitungen für die Errichtung eines neuen Gewerbehofes bzw. 
Gründerzentrums in der Kreisstadt. Den Ausgangspunkt bildet der Beschluss 
der Stadtverordnetenversammlung zur Errichtung eines Gründerzentrums vom 
15.10.2018. „Ein neuer Gewerbehof in Oranienburg – ob im Bestand oder als 
Neubau – kann der starken Nachfrage nach Gewerbefl ächen in Oranienburg ent-
gegenkommen und zur Attraktivität unserer Stadt als Wohn- und Arbeitsstandort 
beitragen,“ bekräftigte auch Oranienburgs Bürgermeister Alexander Laesicke, der 
in die Veranstaltung einleitete, die Bedeutung einer solchen Projektentwicklung 
für die Zukunft der gesamten Stadt.

Inhalte des Workshops:

Inputvorträge zu der Entwicklung verschiedener Gewerbehöfe von: 

 Marco Bartsch, Oranienwerk in Oranienburg
 Gerhard Forster, Gewerbehöfe München
 Hans von Bülow, Handwerkerhof Ottensen in Hamburg

Workshop „Entwicklung eines Existenz- und Gründerzentrums“

Workshop „Entwicklung eines Handwerker- und Gewerbehofes“

Diskussionen zu Themen wie Standortanforderungen, Ansprüche an Gebäude, 
Voraussetzungen vom Betreiber, bauliche Voraussetzungen, Finanzen, Unterstüt-
zer und Konzepte

 

Führung der Teilnehmer durch die Atelierräume 
des Oranienwerks

Marco Bartsch, Leiter des Oranienwerks, 
berichtet von dessen Entsehungsge-
schichte

Anschließende Einführungsvorträge zu Gewerbe-
höfen in München und Hamburg

Workshopergebnisse zu den Themen 
„Existenz- und Gründerzentrum“ und 
„Handwerker- und Gewerbehof“
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Zoom ins Gebiet

ZEITRAUM

Mit ihrer Entscheidung zur Standortschließung der 
Laurent Reifen GmbH zum Ende des Jahres 2016 
hat sich eine veränderte Schwerpunktsetzung im 
Modellprojekt ergeben. Das Unternehmen suchte 
bereits frühzeitig in enger Abstimmung mit der Kom-
mune nach Nachnutzungsmöglichkeiten und Ent-
wicklungsperspektiven für die Flächen. Gemeinsam 
mit dem Geschäftsführer der Laurent Reifen GmbH, 
die auch Eigentümerin der Flächen war, wurden 
die Rahmenbedingungen und Perspektiven einer 
Nachnutzung untersucht und diskutiert. Insbeson-
dere die Idee der Entwicklung eines (Handwerker-)
Gewerbehofs stieß beim Eigentümer auf Interesse, 
da die vorhandenen Gebäudestrukturen und Infra-
strukturen sich zumindest im nördlichen Teilbereich 
des Areals für eine solche, eher kleinteilige Nach-
nutzung anbieten würden. Hier konnten im Rahmen 
des Modellprojekts bspw. durch die Recherche von 
Beispielen und die Analyse von Nachfragepoten-
zialen erste Grundlagen für eine entsprechende 
Entwicklung gelegt werden. Zudem erfolgte u.a. 
die gemeinsame Diskussion von zukünftigen Er-
schließungsmöglichkeiten mit den Stadtwerken und 
weiteren Partnern der Gebietsentwicklung. Letzt-
endlich kam es zu einem Verkauf des gesamten 
Areals. Im Bieterprozess konnte sich ein Oranien-
burger Immobilienentwickler durchsetzen. Der neue 
Eigentümer konnte im Jahresverlauf 2018 Teile der 
erstellten Vorarbeiten nutzen und an einzelne Ideen 
und Ansatzpunkte aus den Jahren 2015 und 2016 
anknüpfen.

Ehem. Pneu Laurent Reifen GmbH

Für verschiedene Teilareale gibt es eine 
Kampfmittelfreiheitsbescheinigung aus dem 
Jahr 2001. Hierzu zählt die Logistikhalle so-
wie die im Jahr 2001 errichtete Produktions-
halle. Für die alte Produktionshalle sowie 
einige Nebenfl ächen im vorderen Teil gibt 
es keine Kampfmittelfreiheitsbescheinigung. 
Auch wenn dort keine Verdachtspunkte vor-
handen sind, muss hier laut KMBD eine kos-
tenintensive Suche vorgenommen werden.

Lage der ehemaligen Pneu 
Laurent Reifen GmbH im 
Gewerbepark Mitte

Mittlerweile stehen die Hallen der ehemaligen 
Pneu Laurent Reifen GmbH leer und sollen 
vom neuen Eigentümer zukünftig an Logistik-
unternehmen vermietet werden.
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    ERGEB NISSE
Wesentliches Hemmnis für die kooperative Entwicklung des Gebiets mit 
den Eigentümern sind weiterhin das Fehlen von Kampfmittelfreiheitsbe-
scheinigungen und die sehr hohen Anforderungen an die Kampfmittelsu-
che durch den KMDB. Die damit verbundenen Kosten lassen sich kaum 
durch die Vermietung oder den Verkauf der Grundstücke erwirtschaften, 
zumal darüber hinaus insbesondere im westlichen Bereich erhebliche Alt-
lasten vermutet werden bzw. auch bereits bekannt sind. Hierbei handelt 
es sich jedoch um eine spezifische Oranienburger Problematik, die in die-
sem Maße auch in den westdeutschen Großstädten nicht auftritt bzw. hier 
aufgrund der um ein vielfaches höheren Grundstückspreise kein wesent-
liches Investitions- und Entwicklungshemmnis darstellt. 

Die eingeschränkte finanzielle Handlungsfähigkeit einiger Eigentümer so-
wie die von ihnen verfolgten sehr kleinteiligen Erneuerungs- und Entwick-
lungsstrategien hemmen ebenfalls die erhoffte Aufwertung und Belebung 
des Gewerbegebiets. 

Bereits frühzeitig im Modellvorhaben ist eine Aktivierung der zentralen 
Eigentümer und Unternehmen gelungen. Der kooperative Ansatz und die 
intensive Einbeziehung der Unternehmen und Eigentümer in den Stand-
ortentwicklungsprozess stießen bei diesen auf grundsätzliches Interesse. 

Der Bebauungsplan und die geplanten Maßnahmen zur Erschließung als 
auch Ansätze zur Profilierung des Standorts wurden von den Eigentümern 
mitgetragen, zudem wurden die Ideen zur nachhaltigen Gewerbegebiets-
entwicklung von den Eigentümern aufgegriffen und eigenständig in ihre 
Planungen zur Flächenentwicklung übertragen bzw. mit diesen verknüpft. 

Im Laufe der Zeit ist zudem ein Vertrauensverhältnis zwischen Eigentü-
mern, Gebietsmanagement und Stadtverwaltung entstanden, das den 
Austausch untereinander sowie die Abstimmung und Umsetzung von Pla-
nungen und Projekten erheblich erleichtert und zielführender gestaltet. 
Die Entwicklung dieses Vertrauensverhältnisses beruhte im Wesentlichen 
auch darauf, dass die Eigentümer die Ziele der Stadt kennen, verstehen 
und auch mittragen.



32


